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Neuerung der sportmedizinischen Untersuchung für Leistungssportler

Vorgangsweise:

· Sportler/-innen (MTB, Straße u. BMX), die eine vom Land Steiermark geförderte Untersuchungsreihe beanspruchen wollen und die geforderten Voraussetzungen erfüllen, müssen bis 1. Juni 2003 beim LRV Steiermark einen entsprechenden Antrag einbringen.

· In weiterer Folge ist bis 1. November des Jahres ein Antrag für das nächste Jahr zu stellen. Sollte es nach Abgabe des Antrages Veränderungen (Beendigung des Leistungssports, Vereinswechsel in ein anderes Bundesland) geben, ist dies dem LRV unverzüglich mitzuteilen. Diese Vorgangsweise ist erforderlich, weil nur der Rennfahrer selbst weiß, ob er in der nächsten Saison noch aktiv und bei einem steirischen Verein tätig sein wird. Es werden vom Land Steiermark nur Untersuchungen von Sportlern gefördert, die in der LRV-Kaderliste aufscheinen.

· Anhand der eingegangen Anträge erstellt der LRV Steiermark eine Untersuchungskaderliste, die dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA 12C, vorgelegt wird.

· Der Rennfahrer bekommt vom LRV Steiermark eine Verständigung, ob er in den Kader aufgenommen bzw. in welche Kategorie er eingestuft wurde.

Für den LRV Steiermark:

Bernhard Bacher, Sportkoordinator

Beilagen:
Merkblatt



Antrag



Untersuchungsstellen

MERKBLATT

Vorgangsweise zur Erlangung der sport- und leistungsmedizinischen Untersuchung für alle Sportfachverbände gemäß der Sportzweigeverordnung des Landes Steiermark:

· Alle Sportler (mit Ausnahme von Legionären), die in einem Leistungskader (Landes-, National-, WM-, Olympiakader) eines steirischen Sportfachverbandes aktuell nominiert sind, können eine geförderte sport- und leistungsmedizinische Untersuchung erhalten.

· Der / Die SportlerIn / Mannschaft vereinbart zusammen mit dem / der zuständigen TrainerIn einen Termin bei einer der akkreditierten sportmedizinischen Unter-suchungsstellen (siehe Liste der Sportärzte).

· Nach erfolgter Terminabsprache sind die vereinbarten Untersuchungstermine unbedingt einzuhalten bzw. bei Verhinderung rechtzeitig abzusagen.

Für die Untersuchungen gilt folgender Selbstbehalt:

KadersportlerInnen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr:

20 % der Kosten

KadersportlerInnen ab dem 18. Lebensjahr:

30 % der Kosten

KadersportlerInnen ab dem 19. Lebensj., die dem ‚top level’, d. h. Nationalkader (Profi) angehören:

40 % der Kosten

Dieser prozentuelle Anteil der Kosten ist jeweils direkt mit dem vom / von der SportlerIn gewählten Sportarzt abzurechnen.

Untersuchungsstandards

Arten der sport- und leistungsmedizinischen Untersuchungen für die KadersportlerInnen des Radsportverbandes, die vom LRV Steiermark für den Untersuchungskader nominiert wurden:

Einmal jährlich  Block I.a und I.b)

Block I.a)
· Allgemeine Anamnese (Erkrankungen, Operationen, Ernährungsverhalten)

· Spezielle Trainingsanamnese (Sportverletzungen, Training bisher, Ausgleichssport)

· Internistische (pädiatrische) Grunduntersuchung 

· Funktionsuntersuchung des Bewegungsapparates (Muskel- und Gelenksfunktionen, Wirbelsäulenscreening)

· Ruhe-EKG und eine kleine Spirometrie mit Auswertung

· Ernährungsberatung mit Anthropometrie (Gewicht, Länge, Fettmessung)

· Sportmedizinisches Beratungsgespräch (Trainingsberatung, Trainingsprobleme, Dokumentation der Leistungsentwicklung)

Block I.b)
Leistungsdiagnostisches kleines Labor:

Blutbild, Blutsenkung, Harnbefund, Cholesterin, HDL, LDL-Cholesterin, Triglyceride, GTT, Harnstoff, Kreatinin, Harnsäure, Blutzucker, (bei Verdacht auf Eisenmangelanämie: Fe, Transferrin und Ferritin auf Krankenkassenkosten)

Sportmedizinische Leistungsdiagnostik mit Trainingsempfehlung

ein- oder zweimal jährlich Block II: wahlweise a, b 
Block II a.
Fahrradergospirometrie mit Blutlaktatbestimmung




Block II b.
Fahrradergometrie mit Blutlaktatbestimmung





Zusätzlich ein- oder zweimal jährlich Block II: c 

Block II c.
Feldtest mit Blutlaktatbestimmung







KadersportlerIn - Voraussetzungen

für die geförderten sportmedizinischen und trainingsbegleitenden Untersuchungen

für Kadersportler der steirischen Sportfachverbände

Für die steirischen Hoffnungsträger im Nachwuchs-Leistungssport soll es beste Voraussetzungen für die leistungssportmedizinischen Untersuchungen sowie Trainingsberatungen geben. Es wurden deshalb die Kaderrichtlinien geändert.

Es ist daher zu beachten und zu veranlassen:

Um international erfolgreich bestehen zu können, ist die größtmögliche Effizienz bei der Umsetzung leistungssportmedizinischer Untersuchungen zu gewährleisten. Es müssen folgende grundlegende Daten der SportlerInnen von den betreuenden Trainern übermittelt werden, damit die erhobenen leistungssportmedizinischen Daten in die Trainingsplanung einfließen können.

Dazu ist erforderlich:


a)
Vorlage des Jahrestrainingsplanes incl. Wettkampfhöhepunkte des / der SportlerIn 

b) Vorlage der Wettkampfstatistik der abgelaufenen Saison

c) Dokumentation der Monatstrainingseinheiten – Trainingsumfang muss ablesbar sein. 

Anzuführen sind:

Anzahl der Trainingseinheiten für Ausdauer, Kraft, Koordination, spezielle Kondition und spartenspezifisches Training.

Diese Unterlagen sind zur Untersuchung unbedingt mitzubringen 

ACHTUNG!

Es ist jedoch für alle Nachwuchssportler festzuhalten, dass neben den akkreditierten sportmedizinischen Untersuchungsstellen im Sportärztereferat der Ärztekammer Steiermark über 120 diplomierte Sportärzte in der Steiermark registriert sind und auch zwecks Beratung kontaktiert werden sollen, bis sie die Trainings- und Wettkampfleistung erbringen können, um der vorgegebenen Kaderrichtlinie in ihrer Altersgruppe zu entsprechen.

Bei missbräuchlicher Verwendung der Untersuchung sind die Kosten vom Athleten zu bezahlen!!

Untersuchungsstellen:

Dr. Kurt LEITNER





Tel.: 03572/82 2 50

Stadionstraße 30a





Fax: 03572/86 0 88

8750 Judenburg





Mobil: 0664/24 25 035

Dr. Georg FRITSCH




Tel.: 03687/22 6 65

Langegasse 384





Fax.: 03687/22 6 65-4

8970 Schladming





Mobil: 0664/38 44 104

Dr. Herbert EDERER




Tel.: 03172/29 00-0

Siegfried-Esterl-Gasse 40




Fax: 03172/29 00-4

8160 Weiz






Mobil: 0676/3110264

Univ.-Professor








Dr. Peter H. SCHOBER







Univ.-Klinik f. Kinderchirurgie



Tel.: 0316/385-4125, 4128

LKH-Graz






Fax: 0316/385-7504

Auenbruggerplatz 34








8036 Graz









Univ.-Professor








Dr. Günther SCHWABERGER






Physiologisches Institut der



Tel.: 0316/380-4263

Karl-Franzens-Universität




Fax.: 0316/380-9630

Harrachgasse 21








8010 Graz









Dr. Eduard LOPATKA




Tel.: 03338/42 00

Limbach 105






        03339/24 31 0

8241 Dechantskirchen




Privat: 03338/5102









Fax: 03338/42 00-4

Dr. Wolfgang WOLF




Tel.:  0316/82 22 68

Marburgerkai 47





Fax:   0316/81 59 58

8010 Graz

Dr. Hanns HARPF





Tel.: 0316/58 14 82

Eggenberger Allee 37




        0316/58 60 19

8020 Graz






Fax: 0316/58 14 82-20
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